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Der schweizerische Republikaner
her ausgegeben

von Escher und Usteri
Mitgstcderu der gefttZebende» Rathe der helvetisches Republik.

Band II. n?. I.XXXIII. Liizern, den 28.Horn.lmg 17p?.

und
au

VolîziehungSdèrektorinîn.
Das VollzichîMgSdirektonum der einen

untheìlbaren helvetische!; Republik,
die Bürger Helveticas.

Mit gerechten: Unwillen gegen die Verführer, zzi-
gleich aber mit Bedauren gegen die Verführten, hat das
helvetische Vollziehungsdirektorium in Erfahrung ge-
bracht, daß sich mehrere Bürger, besonders unter der
unbOachtsamest Jugend, von ausländischen Agenten
zur Auswanderung, und zu eben so toliMnigcr als,
höchst gefahrlicher und sträflicher Verschwörung mit den ^

Verräthern des Vaterlandes hinreisten lassen.
Die Unglüklichen?

fie au das Eefez vom z
Wanderung denken? wie
zurükgelasftnen Eitern und
Freunden dabei zu Muthe seyn? Das Geftz sagt

Artikel 3. " Diejenigen, die nicht in der durch

^ das Gesez befiinunten Zeit zurükkchren, sind der
Constitution zufolge ihres Bürgerrechtes verlustig.

leiten. O gewig, empfinden es weit aus die mehrern
bereits jezt schon, daß diejenigen, die sie über die
Gränze gclokc haben, es eben so wenig mit ihnen selbst
und mit ihren eigenen Personen gut gemeint haben,
als mit den: Vatenande. Und was konnten sie auch
gutes von jenen Verrathen:, von dem gewesenen Land-
vsgt Guggcr, Commissar W:n, Hanplmann Wagner,
Major Roserea und andern solchen ehr- und habsüch-
tigen Menschen erwarten, die zur Befriedigung ihrer
Bedürfnisse keine andere Erwerbsart mehr haben, als
den Blut. und Menschenhandel mit den armen ausge-
wanderten jungen Leuten, welche sie an Oestreich und
England verkaufen, um sie geschloffen über Meer m
Indiens sengendes Klima schleppen zu lassen. O der

blind-
sie nun
sie voll
Eltern,

huìuì. Ivll ihnen
eit gelassen werben", um ihren unbedachtsamen Schritt

zu bereyen, und wieder zu den Ihrigen zurükzukchren.
Wofern sich die Verirrten in Zeit von 14 Tagen

wieder in ihrer Heimath eiufinden; wofern sie sich so-

rechtes so? annoeh die Strafe von 10 Jahren Ket-js/cich nach d« Znruttunft bei dem Unterstatthà
ten diejenigen treffen, weiche ihr Vaterland verlasseneres Distrikts werdenum sich b« ihm aus dem aus-
und zu einem von der Republik nicht anerkamitenfStnommenen Verztichnche der Ausgewanderten aus-

Kriegsdienste, sich werden anwerben lassen. è streichen zu lassen, worüber dann der Kantonsftàl-
S. »Die Falschwerber, die Verleim zum Ausê der Negurung ohne Vmua einen Bericht ertheilet,

wandern, und diejenigen, welche die Waffen gegen!wnd vas ^Vo.,jiehungsdlrektor»»m die -ìluvwande-
oie Republik tragen werden, sà mit dem Tode be-lrung «ls blo« augenbltkliche Venrrung verzeryen, und

Äaft werden. jüch darüber freuen daß die Verlornen Sohne m dew
« Im Falle solche nicht betreten werden könnten,! Schooß des Vaterlandes zurükgekehrt sind,

soll ihr Vermögen von dem Staate in Beschlag! Sollten sie sich aber wahrend der vergönnten Frist
" " eigene

4. "Ausser der Strafe des Verlustes des Bürger-

genommen

dessentreter für heilig erklirrt'har, und des heiligen Eides,!Bürgerrecht ihres Vaterlandes verlieren,
den sie für die Befolgung der Gcse-ze schworen, liesse» Meinden sie sich verbünde« haben,
sich auch seit der feierlichen Kundmachung dcsstldèn,i Und was dürfen in solchem Falle ihre Eltern und
mehrere junge Leute zu sträflicher Auswanderung ver-înächste» Anverwandten erwarten? Sie, deren Aufsicht



die unglnklichen jungen Zeute anverkraut waren, sie

sahe» der Auswanderung von diesen entweder fahrlässig
zu, oder wohl gar begünstigten sie dieselbe; sie ver-!
rathen sick als zweideutige Bürger, sie bedürfen also!
die strengste Bewachung;"sie werden bis zur Zurükkunft
der Ihrigen, mit desto stärkerer Einquartierung beladen
werden. Auch sie sollen alw ihr möglichstes thun,
um die Irregeleiteten zur Rükkchr zu'bewegen.

Geben in Luzern den 22 Hornung 1799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Secret.

M 0 -u s s 0 n.

Gesezgebttng.

Senat, 2i. December.

(Fortsetzung.)
Reding und Stokmann ebenfalls; ersterer

halt indeß dieselbe für unvollständig, und hätte besom
ders auch den Agenten das advoziercn zu untersagen, ge-
wünscht; er erwartet dieses vo» einem nachfolgenden
Beschluß.

Laflechere wollte auch Advokat der Advoka-
ten werden, aber Muret ist ihm zuvorgekommen,
und hat bewiesen, daß man auch in eigner Sache ein
sehr guter Advokat seyn kann; er spricht für den Be-
schluß, und sieht nicht, warum die öffentlichen Beam-
ten ausser ihren Amtsbezirke», wo sie keinen zu be-

fürchtenden Einfluß haben werden, nicht sollten Ad-
vokatendienste leisten können.

Usteri hält den Beschluß für ein wirksames Mit-
te! gegen einen vorhandenen Mißbrauch, und nimmt
ihn durchaus an. Die Vorwürfe so man ihn- gemacht

hat, sind gröstentheils ungegründet. Ein Muster lo-
gisch- richtiger und wohigesczre Abfassung ist er frei-
lich nicht; aber auf diese Eigenschaft der Beschlüsse

haben wir auch längst Verzicht gethan. Ucbrigcns ist das
nemliche Termin durch den ganzen Beschluß beibehalten,
daß nemlich jeder der genannten Beamte in seinem

Am.'bczirk nicht advoziercn soll. Wann in dieser Nük-
ficht gesagt wird der Htadthalter soil in seinem Kan-
ton nichàdvozieren dürfen; so folgt daraus noch kei-

neswegs, baß er es ausser demselben thun darf, so-

bald ihn, wie das Wohl dcr Fall ist, seine Pflichten
verbinden, in seinem KaMon zu bleiben. — Am aller-
wenigste» swsss ich mich daran, daß die Agenten aus-
gelassen sind; ich würde im Gegentheil den Beschluß
verwerfen, wenn sich das Verbot zu advoziercn, auch

auf sie ausdehnen wollte; ich würde wenigstens bitten,
fie erst zu besolden: denn wenn ein guter Bürger «llen-

falls unentgeltlich fürs Vaterland arbeiten kan», so
muß ihm doch das Vaterland nicht auch noch unter-
sagen, daß es nebenbei auch für seinen und der seinigen
Unterhalt sorge.

Dcr Beschluß wird mit großer Stimmenmehrheit
angenommen.

Der Beschluß, welcher der B. Anna Nuefer von
Ringenbcrg die einfache Legitimation ihrer unehlichen
Tochter Anna bewilligt, wird zum 2tenmal verlesen,
und angenommen.

Derjenige, welcher der Gemeinde Oensingen,
Kanton Solothurn, eine Zehendscheuer zu Errichtung
eines Schulhauses überlaßt, wird vorzüglich auf
Schwallers und Lüthis v. Sol. Bemerkung nach
welchen die Ansprüche dcr Gemeinde ungegründet sind,
verworfen.

Ein Beschluß wird angenommen, welcher das
Direktorium àladtt, den beiden Rathen über die Vcr-
hällniße der Truppen von Luzern, und jeuer aus dem
Kanton Leman die nöthigen Erläuterungen zu geben,
um zu erfahren, ob nickt gelegentlich die ersoderlichen
Wachen dcr obersten Gewalten nach Vorschrift der
Constitution eingerichtet werden können.

Vaucher tragt darauf an, einen zweiten Weibel
-zu wählen. Kubli räth damit zu warchen, bis man
Deschafce für einen solchen hat, welches bisdahln nicht
der Fall ist. Vaucher nimmt seinen Antrag zurük.

Senat, 22. Decemb-er.

Präsident: Barras.
Stapfer berichtet im Namen einer Commission

über den Beschluß der das Direktorium zu Vermisse-
rung einiger Natienalgüttr bevollmächtigt. Die Com-
mission räch zur Verwerfung, weil das Känzleigcbm'.de
Wcrbenbcrg nicht füglich von den dazu gehörigen Gü-
tern kann getrennt werden.

Kubli: Werdevberg ist ein Disiriktsort; Schloß
und Kanzlei sind die beiden einzigen öffentlichen Ge-
bände daselbst; eine Tochschaft des Direktoriums HH
sogar auf den Verkauf des Schlosses angetragen; dieß
ware auch wegen der vorlheiihasten militärischen Lage
desselben sehr unvorsichtig. Er glaubt übrigens, man
wolle allerdings auch die beträchtlichen Güter die zur
Kanzlei geboren mit dem Hause verkaufen, der Sache
aber nicht die gebührende Prbîiàt gcben; er vers
wirft daher. Hoch ebenfalls. Dolder findet in
dieser Vergessenheit keinen hinlänglichen Grund zur Vcr-
werfung. Devevey glaubt, die Güter können nicht
verkauft werden, da der Beschluß ihrer nicht erwähnt.
Vaucher meint, wenn das Haus mitten in den
Gütern siehe, so könne jenes nicht ohne diese verkauft
werden, weil man sonst weder darein noch daraus
gehen könnte; er stimmt zur Annahme. Stapfer
wiederholt die Gründe der Commission. Gerhard
findet das Direktorium könnt« die Güter unmöglich
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